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Fischereigesetz
für den Freistaat Sachsen

(Sächsisches Fischereigesetz – SächsFischG)
Vom 1. Februar 1993 (SächsGVBl. S. 109; 17. Februar)

Rechtsbereinigt mit Stand vom 23. Mai 2004

Der Sächsische Landtag hat am 17. Dezember 1992 das folgende
Gesetz beschlossen:
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1. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Einleitung

(1) Schutz, Erhaltung und Fortentwicklung der im Wasser le-
benden Tier- und Pflanzenwelt sind ein zentrales Anliegen dieses
Gesetzes. Die Gewässer als Lebensraum und die in ihnen behei-
mateten Tiere und Pflanzen sind Bestandteil des Naturhaushalts
und damit eine Lebensgrundlage des Menschen. Wasserqualität
und Vielfalt der Gewässer sind unentbehrliche Voraussetzungen
zur Fortentwicklung der Fische und der Erhaltung ihrer Arten-
vielfalt.
(2) Die ordnungsgemäße Fischerei trägt zur Erhaltung der Kul-
tur- und Erholungslandschaft, insbesondere der Gewässer als
Bestandteil des Naturhaushalts, bei.
(3) Mit den Zielen dieses Gesetzes wird die jahrhundertelange
Tradition der sächsischen Fischerei und Fischzucht zukunftswei-
send gefördert.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Fischerei (Fischfang, Fischzucht,
Fischhaltung und Angeln) in allen ständig oder zeitweilig oberir-
disch in Betten fließenden oder stehenden Gewässern.
(2) Auf bewirtschaftete Anlagen der Teichwirtschaft und der
Fischzucht, einschließlich der dazugehörenden Grabensysteme
und Fischhälter, sind die §§ 6, 7, 11 bis 13, 15, 18 Abs. 2, 39
bis 41 nicht anzuwenden.
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(3) Auf Gewässer, auch innerhalb eingefriedeter Grundstücke,
die kleiner als 3 Ar Nutzfläche sind und denen es an einer für jede
Art des Fischwechsels geeigneten Verbindung mit anderen Ge-
wässern fehlt, sind neben den in Absatz 2 genannten Vorschrif-
ten die §§ 29 bis 36 nicht anzuwenden.

§ 3
Staatsverträge

Dieses Gesetz findet keine Anwendung, soweit durch Staatsver-
träge besondere Bestimmungen über die Fischerei in den Bun-
deswasserstraßen und den sonstigen Gewässern getroffen sind.

2. Abschnitt
Fischereirechte

§ 4
Inhalt des Fischereirechts

(1) Das Fischereirecht umfasst das Recht und die Pflicht, in
einem Gewässer Fische zu hegen, und die Befugnis, sie zu fan-
gen und sich anzueignen. Es umfasst das Recht und die Pflicht,
einen der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechen-
den Fischbestand zu erhalten, aufzubauen und diesen nach den
sich aus diesem Gesetz ergebenden Grundsätzen der Fischerei zu
hegen. Das Fischereirecht erstreckt sich auch auf Fischnährtiere.
(2) Fische im Sinne dieses Gesetzes sind Fische einschließlich
deren Laich, Neunaugen einschließlich Larven, zehnfüßige
Krebse und Muscheln. Artenschutzrechtliche Bestimmungen
bleiben unberührt.

§ 5
Formen der Fischereirechte

(1) Das unbeschränkte Fischereirecht (Eigentumsfischerei-
recht) steht vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 2 dem
Eigentümer des Gewässergrundstücks zu. Das Eigentumsfische-
reirecht ist untrennbar mit dem Eigentum am Gewässergrund-
stück verbunden.
(2) Das Fischereirecht, das nicht dem Eigentümer des Gewäs-
sergrundstücks zusteht (selbständiges Fischereirecht), ist ein das
Gewässergrundstück belastendes Recht. Es kann beschränkt
oder unbeschränkt sein. Sein Rang bestimmt sich nach der Zeit
der Entstehung. Neue selbständige Fischereirechte dürfen unbe-
schadet des § 6 nicht begründet werden.
(3) Das beschränkte selbständige Fischereirecht ist auf das He-
gen, Fangen oder Aneignen nur einzelner Fischarten, auf die Be-
nutzung bestimmter Fangmittel, auf eine bestimmte Zeit, auf den
Fang für den häuslichen Gebrauch oder in anderer Hinsicht be-
schränkt.

§ 6
Selbständige Fischereirechte bei Veränderung

fließender Gewässer
(1) Verändert ein fließendes Gewässer durch natürliche Ereig-
nisse oder künstliche Eingriffe sein Bett, so folgt ein selbständi-
ges Fischereirecht dem veränderten Bett. Dehnt sich ein Gewäs-
ser durch die Errichtung eines Absperrbauwerks aus, bleiben
selbständige Fischereirechte im Verhältnis ihres Wertes zum fi-
schereilichen Wert des angestauten Gewässers im Staubereich
bestehen; einigen sich die Inhaber der Fischereirechte nicht über
Fortbestand und Umfang der Fischereirechte, entscheidet die Fi-
schereibehörde.
(2) Bestanden am bisherigen fließenden Gewässer mehrere
selbständige Fischereirechte, so bestimmt sich deren räumliche
Ausdehnung am veränderten fließenden Gewässer nach dem
Verhältnis, in dem sie zueinander standen. Einigen sich die Inha-
ber der Fischereirechte nicht, so entscheidet die Fischereibe-
hörde.

(3) Vermindert die künstliche Veränderung eines fließenden
Gewässers den Wert des Fischereirechts, so hat der Träger der
baulichen Maßnahme den Inhaber des Fischereirechts angemes-
sen zu entschädigen. Eine erhebliche Werterhöhung hat der Inha-
ber des Fischereirechts auszugleichen. Er kann statt dessen auf
sein Fischereirecht durch eine öffentlich beglaubigte Erklärung
gegenüber dem Eigentümer des belasteten Gewässergrundstücks
verzichten; in diesem Falle hat der Träger der baulichen Maß-
nahme den Inhaber des Fischereirechts in Höhe des Wertes des
Fischereirechts vor der Veränderung zu entschädigen.

§ 7
Fischereirecht in Nebengewässern

(1) Den Inhabern der Fischereirechte im Hauptgewässer steht
das Fischereirecht auch in Nebenarmen, Ersatzstrecken, Flutka-
nälen und anderen Kanälen, die sich mit dem Hauptgewässer
wieder vereinigen, im Verhältnis der Fläche und entsprechend
der räumlichen Lage ihrer Fischereirechte zu.
(2) Hat ein Gewässer eine Verbindung mit einem blind enden-
den Gewässer, steht das Fischereirecht in diesem Gewässer den
Inhabern der Fischereirechte an der Hauptgewässerstrecke, in
deren Bereich das blind endende Gewässer beginnt, im Verhält-
nis der Fläche und entsprechend der räumlichen Lage ihrer Fi-
schereirechte im Hauptgewässer zu. Die Inhaber der Fischerei-
rechte können das blind endende Gewässer an seinem Beginn
oder an anderer Stelle zeitlich begrenzt gegen den Wechsel von
Fischen, die das vorgeschriebene Mindestmaß haben, vorbehalt-
lich der wasserrechtlichen Vorschriften absperren. Soweit das
blind endende Gewässer wirksam abgesperrt ist, ruht das Fische-
reirecht der Inhaber der Fischereirechte in diesem Gewässer. Das
Recht zur Ausübung der Fischerei steht dann den Eigentümern
des Gewässerbetts des blind endenden Gewässers zu.

§ 8
Weitergeltung der bisherigen Fischereirechte

(1) Die am 8. Mai 1945 bestehenden Fischereirechte bleiben
aufrechterhalten, soweit sie nicht durch Enteignung auf besat-
zungsrechtlicher bzw. besatzungshoheitlicher Grundlage (1945
bis 1949) erloschen sind.
(2) Für Eigentumsfischereirechte ist die Eintragung in das Ver-
zeichnis der Fischereirechte innerhalb zweier Jahre seit In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes zu beantragen.
Die Aufforderung zur Antragstellung ist durch die Fischereibe-
hörde unverzüglich nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
öffentlich bekannt zu machen.
(3) Im Grundbuch eingetragene selbständige Fischereirechte
bleiben bestehen; sie sind bis zum 31. Dezember 1995 zur Eintra-
gung in das Verzeichnis der Fischereirechte anzumelden. Bisher
nicht im Grundbuch eingetragene selbständige Fischereirechte
erlöschen, wenn sie nicht innerhalb der vorgenannten Frist in das
Verzeichnis der Fischereirechte eingetragen werden. Die Frist
bleibt gewahrt, wenn bis zu ihrem Ablauf der Eintragungsantrag
bei der das Verzeichnis der Fischereirechte führenden Behörde
gestellt oder angezeigt wird, dass eine auf die Feststellung des Fi-
schereirechts gerichtete Klage erhoben wurde. Absatz 1 bleibt
unberührt.
(4) Die bestehenden Pacht- und Nutzungsverhältnisse an Fi-
schereirechten zwischen Produktionsgenossenschaften und dem
Rat des Kreises oder dem Rat des Bezirkes sowie zwischen die-
sen und dem Inhaber des Fischereirechts erlöschen am
30. Juni 1993. Die aufgrund der Verordnung zur Förderung des
Angelsportes vom 14. Oktober 1954 (GBl. Nr. 90 S. 848) und der
Binnenfischereiordnung vom 16. Juni 1981 (GBl. Nr. 23 S. 290)
abgeschlossenen Pacht- und Nutzungsverträge erlöschen am
31. Dezember 1994. Die nach dem 3. Oktober 1990 geschlosse-
nen Pachtverträge gelten fort, sowie sie den Bestimmungen die-
ses Gesetzes nicht widersprechen. Bis zum Ablauf der in Ab-

2

[652-1] Geltendes Recht Sachsen

SächsFischG



satz 3 genannten Frist ist der Inhaber des Eigentumsfischereirechts
zum Abschluss von Jahrespachtverträgen berechtigt.

§ 9
Verzeichnis der Fischereirechte

(1) Die Fischereirechte nach § 5 sind in das Verzeichnis der Fi-
schereirechte einzutragen.
(2) Das Verzeichnis der Fischereirechte wird von der Fischerei-
behörde eingerichtet und geführt.
(3) Das Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und
Forsten (Staatsministerium) regelt durch Rechtsverordnung die
Einrichtung und Führung des Verzeichnisses der Fischereirechte
sowie das Verfahren bei Eintragungen.
(4) Gegen die Entscheidung der das Verzeichnis der Fischerei-
rechte führenden Behörde über Eintragungen in das Verzeichnis
ist die Beschwerde zum Landgericht und die weitere Beschwerde
zum Oberlandesgericht zulässig. § 71 Abs. 2, §§ 72 bis 79 Abs. 1,
§§ 80 und 81 der Grundbuchordnung finden entsprechende An-
wendung.

§ 10
Übertragung von Eigentumsfischereirechten

(1) Ein Eigentumsfischereirecht kann durch Rechtsgeschäft nur
ungeteilt übertragen werden. Die Fischereibehörde kann die
Übertragung eines räumlich abgegrenzten Teiles zulassen, wenn
dadurch die fischereiliche Bewirtschaftung und die ordnungsge-
mäße Hege nicht beeinträchtigt werden.
(2) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung bedarf der notariellen
Beurkundung. Die Veräußerung ist vom Veräußerer innerhalb
einer Frist von zwei Monaten der das Verzeichnis der Fischerei-
rechte führenden Behörde anzuzeigen.

§ 11
Übertragung von selbständigen Fischereirechten

Ein beschränktes oder unbeschränktes selbständiges Fischerei-
recht kann durch Rechtsgeschäft nur ungeteilt übertragen wer-
den. Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines selbständigen
Fischereirechts oder eines Anteils an diesem Recht ist nur an den
Inhaber eines Eigentumsfischereirechts an derselben Gewässer-
strecke zulässig. Soweit sich das selbständige Fischereirecht auf
die Gewässerstrecke mehrerer Eigentumsfischereirechte er-
streckt, kann es geteilt veräußert werden. § 10 Abs. 2 findet An-
wendung.1

§ 12
Aufhebung von selbständigen Fischereirechten

(1) Die Fischereibehörde kann beschränkte oder unbeschränkte
selbständige Fischereirechte von Amts wegen oder auf Antrag
des Inhabers des selbständigen Fischereirechts an derselben Ge-
wässerstrecke gegen Entschädigung des Ertragswerts sowie des
Zeitwerts von nicht wieder verwendbaren feststehenden Fische-
reivorrichtungen aufheben, wenn dies zum Wohle der Allge-
meinheit, insbesondere zur Erhaltung oder Verbesserung des
Fischbestandes, notwendig ist.
(2) Zur Entschädigung ist der Freistaat verpflichtet. Der Inhaber
des Eigentumsfischereirechts an derselben Gewässerstrecke hat
dem Freistaat die Entschädigung ganz oder teilweise zu ersetzen,
soweit sein Fischereirecht durch die Aufhebung des selbständi-
gen Fischereirechts begünstigt wird.
(3) Als Ertragswert gilt das 25fache des nachhaltigen jährlichen
Reinertrags.

§ 13
Vereinigung von Fischereirechten

(1) Steht ein beschränktes oder unbeschränktes selbständiges
Fischereirecht dem Inhaber des Eigentumsfischereirechts an der-
selben Gewässerstrecke zu, so erlischt das selbständige Fische-
reirecht als besonderes Recht. Ist das selbständige Fischereirecht
mit dem Recht eines Dritten belastet, setzt sich das Recht des
Dritten im bisherigen Umfang am Eigentumsfischereirecht fort.
(2) Stehen mehrere Eigentumsfischereirechte an derselben Ge-
wässerstrecke oder mehrere Anteile an einem solchen Recht oder
mehrere aneinander grenzende Rechte demselben Inhaber zu,
vereinigen sich diese Rechte zu einem einheitlichen Recht. Die
Rechte Dritter an den einzelnen Rechten setzen sich an dem ver-
einigten Recht im bisherigen Umfang fort.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 bleiben Pacht- und Erlaubnis-
verträge, die sich auf das selbständige Fischereirecht beziehen,
im bisherigen Umfang bestehen. Eine Verlängerung der Verträge
ist unzulässig. Auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Pachtver-
träge erlöschen spätestens zwölf Jahre nach Erlöschen des selb-
ständigen Fischereirechts.
(4) In den Fällen des Absatzes 2 bleiben Pacht- und Erlaubnis-
verträge im bisherigen Umfang bestehen; Absatz 3 Satz 2 findet
Anwendung.

3. Abschnitt
Ausübung des Fischereirechts

§ 14
Grundsatz

(1) Das Fischereirecht darf nach den anerkannten fischereili-
chen Grundsätzen nur so ausgeübt werden, dass die im und am
Wasser lebende Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Le-
bensstätten und Lebensgemeinschaften nicht mehr als notwendig
beeinträchtigt werden.
(2) Die Festsetzungen im Bewirtschaftungsplan (§ 27 Abs. 1)
sind von den Fischereiausübungsberechtigten zu beachten; sie
gehen widersprechenden Bestimmungen in Pacht- und Erlaub-
nisverträgen vor. Fischereiausübungsberechtigte sind die Inha-
ber der Fischereirechte, die Pächter (§ 19 Abs. 2) und die auf-
grund eines Erlaubnisvertrags zur Fischerei Berechtigten (§ 22).

§ 15
Hegepflicht

(1) Der Inhaber des Fischereirechts ist zur Hege nach § 4 in Ver-
bindung mit Absatz 2 verpflichtet. Im Falle der Verpachtung des
Fischereirechts geht die Hegeverpflichtung nach Satz 1 auf den
Pächter über. Soweit bei den sonstigen Pachtverträgen der Päch-
ter vertraglich zur Hege verpflichtet ist, bleibt auch der Inhaber
des Fischereirechts zur Hege verpflichtet.
(2) Ziel der Hege ist der Aufbau und die Erhaltung eines der
Größe und der Art des Gewässers entsprechenden heimischen ar-
tenreichen und ausgeglichenen Fischbestandes. Sie sichert den
Schutz der Fischbestände vor Krankheiten und sonstigen Beein-
trächtigungen sowohl der Fische selbst wie auch ihrer Lebens-
räume. Die Hegepflicht umfasst auch den Fischbesatz und den
Fischfang, soweit das Hegeziel dies erfordert.
(3) Der Besatz mit nicht einheimischen Fischarten und der erst-
malige Fischbesatz in bisher fischfreie Gewässer bedürfen der
Erlaubnis der Fischereibehörde, die im Benehmen mit der höhe-
ren Naturschutzbehörde zu erteilen ist. Nicht einheimisch sind
alle Fischarten, die im Freistaat Sachsen in der Art von Gewäs-
sern, in das eingesetzt werden soll, natürlicherweise nicht vor-
kommen.
(4) Die Fischereibehörde kann auf Antrag des Hegepflichtigen
zeitlich befristet Hegemaßnahmen aussetzen, wenn die Beschaf-
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fenheit des Gewässers dies erfordert. Ist ein gemeinschaftlicher
Fischereibezirk hiervon betroffen, muss die Fischereigenossen-
schaft zuvor gehört werden.
(5) Der Fischereiausübungsberechtigte soll festgestellte Nist-,
Brut- und Wohnstätten von Tierarten, die gemäß Naturschutz-
recht als vom Aussterben bedroht eingestuft sind, der unteren
Naturschutzbehörde melden.

§ 16
Fischfang auf überfluteten Grundstücken

(1) Tritt ein Gewässer über seine Ufer, so sind der Inhaber des
Fischereirechts, der Pächter und deren Helfer befugt, auf den
überfluteten Grundstücken auf eigene Gefahr zu fischen. Von
der Befischung sind überflutete fremde Fischgewässer, Hof-
räume, gewerbliche Anlagen, eingefriedete Grundstücke außer
Viehweiden, einschließlich der Grundstücke, bei denen die Ein-
friedung des Ufers fehlt, ausgeschlossen.
(2) Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte sind nicht
berechtigt, auf überfluteten Grundstücken zu fischen. Sie dürfen
keine Maßnahmen durchführen, die die Rückkehr der Fische in
ein Gewässer oder das Fischen auf den überfluteten Grundstü-
cken erschweren oder verhindern.
(3) Der Inhaber des Fischereirechts oder im Fall des § 19 der
Pächter können sich Fische, die in Gräben oder anderen Vertie-
fungen, die mit den Gewässern nicht mehr in Verbindung stehen,
zurückbleiben, innerhalb von acht Tagen nach Rücktritt des
Wassers aneignen. Nach Ablauf dieser Frist steht dieses Recht
dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten des
Grundstücks zu.
(4) Schäden, die dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten durch die Ausübung der Fischerei an überfluteten
Grundstücken entstehen, hat der Fischereiausübungsberechtigte
zu ersetzen. Er haftet auch für die Schäden, die durch seine Hel-
fer verursacht werden.

§ 17
Uferbetretungsrecht und Zugang zu den Gewässern

(1) Fischereiausübungsberechtigte und ihre Helfer sind befugt,
die an das Gewässer angrenzenden Ufer, Inseln, Anlandungen
und Schifffahrtsanlagen sowie Brücken, Wehre, Schleusen und
sonstige Wasserbauwerke zum Zwecke der Ausübung der Fi-
scherei auf eigene Gefahr zu betreten und zu benutzen, soweit öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Die Be-
fugnis nach Satz 1 erstreckt sich nicht auf Gebäude, zum
unmittelbaren Haus-, Wohn- und Hofbereich gehörende Grund-
stücksteile und gewerbliche Anlagen mit Ausnahme von Cam-
pingplätzen.
(2) Die Fischereibehörde kann im Einzelfall das Betreten von
Uferflächen und Anlagen in und an Gewässern einschränken
oder verbieten, soweit dies zum Schutze der Anlagen oder zur
Abwehr von Gefahren, durch die die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung bedroht ist, erforderlich ist.
(3) Die Ausübung der Fischerei in Gewässern oder Gewässer-
strecken, die sich innerhalb von Gebäuden, Hofräumen, gewerb-
lichen Anlagen, eingefriedeten Grundstücken außer Viehwei-
den, einschließlich der Grundstücke, bei denen die Einfriedung
des Ufers fehlt, befinden, ist nur mit Zustimmung deren Eigentü-
mer oder Nutzungsberechtigten zulässig.
(4) Kann der Fischereiausübungsberechtigte ein Gewässer oder
ein überflutetes Grundstück nicht über einen öffentlichen Weg
oder nur auf unzumutbarem Umweg erreichen, so kann er von
anderen Grundstückseigentümern oder Nutzungsberechtigten
verlangen, dass sie gegen eine angemessene Entschädigung das
Betreten ihrer Grundstücke auf eigene Gefahr dulden. Absatz 3
und § 16 Abs. 1 Satz 2 finden entsprechende Anwendung.
(5) Für Schäden, die durch die Ausübung des Betretungsrechtes
verursacht werden, hat der Fischereiausübungsberechtigte den

Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten zu entschädi-
gen.
(6) Ist der Inhaber des Fischereirechts Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter des Ufergrundstückes oder der Grundstücke,
über die der Zugang zum Gewässer führt, so gilt die Erlaubnis
zum Betreten dieser Grundstücke in zumutbarem Umfang mit
dem Abschluss eines Pacht- oder eines Erlaubnisvertrags, auch
wenn letzterer mit dem Pächter abgeschlossen worden ist, als er-
teilt.

§ 18
Ausübung des Fischereirechts durch Dritte,

Entnahmerecht
(1) Die Ausübung des Fischereirechts kann einem anderen
durch einen Pacht- oder Erlaubnisvertrag übertragen werden, so-
weit der Inhalt des Fischereirechts nicht entgegensteht.
(2) Juristische Personen, mit Ausnahme von Unternehmen und
Vereinigungen der Fischer oder Angler, dürfen Fischereirechte
nur durch Verpachtung nutzen.
(3) Inhaber und Pächter von Fischereirechten haben die unent-
geltliche Entnahme von Tieren und Pflanzen zu dulden, soweit
diese zur Erfüllung von Dienstaufgaben, insbesondere für wis-
senschaftliche Zwecke, erforderlich ist und das Ziel der Hege so-
wie die Nutzung der Fischereirechte allenfalls geringfügig beein-
trächtigt. Das Nähere wird durch Rechtsverordnung geregelt.

§ 19
Pachtvertrag

(1) Das Fischereirecht darf durch den Pachtvertrag nur in vollem
Umfang verpachtet werden. Im Pachtvertrag ist zu vereinbaren,
ob der Pächter zum Abschluss von Unterpacht- und Erlaubnis-
verträgen befugt ist. Der Abschluss, die Änderung, die einver-
nehmliche Aufhebung und die Kündigung eines Pachtvertrags
bedürfen der Schriftform. Die Mindestpachtzeit beträgt bei Ge-
wässern im Sinne des § 2 12 Jahre.
(2) Ein Fischereipachtvertrag kann mit natürlichen Personen,
die einen Fischereischein besitzen müssen, oder mit juristischen
Personen abgeschlossen werden.
(3) Die Fischereibehörde kann Ausnahmen von Absatz 1 Satz 4
zulassen, sofern die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Ver-
tragsgewässers gewährleistet ist.

§ 20
Anzeige von Pachtverträgen

(1) Abschluss, Änderung, Kündigung und Erlöschen eines
Pachtvertrags im Sinne von § 19 Abs. 2 sind vom Verpächter der
Fischereibehörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen; zur An-
zeige ist auch der Pächter berechtigt. Die Anzeige erfolgt durch
Vorlage der Vertragsurkunde. Vor Ablauf von zwei Monaten
nach Anzeige eines Vertragsabschlusses darf der Pächter die Fi-
scherei nicht oder nicht in dem sich aus der Vertragsänderung er-
gebenden Umfang ausüben. Wird der Vertrag beanstandet, darf
der Pächter die Fischerei in dem sich aus dem Vertrag ergeben-
den Umfang erst ausüben, wenn die Beanstandungen behoben
sind oder das Gericht rechtskräftig festgestellt hat, dass der Ver-
trag nicht zu beanstanden ist.
(2) Die Fischereibehörde kann einen Pachtvertrag im Sinne von
§ 19 Abs. 2 sowie dessen Änderung innerhalb von zwei Monaten
nach Eingang der Anzeige beanstanden, wenn
1. gegen die Vorschrift des § 19 Abs. 1 verstoßen wurde,
2. die Bestimmungen des Bewirtschaftungsplanes nicht beach-

tet sind.
(3) In dem Beanstandungsbescheid sind die Vertragsparteien
aufzufordern, den Vertrag oder die Vertragsänderung innerhalb
einer bestimmten Frist, die mindestens einen Monat betragen
soll, aufzuheben oder in bestimmter Weise zu ändern.
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(4) Kommen die Vertragsparteien der Aufforderung nicht nach,
so gilt der Vertrag oder die Vertragsänderung mit Ablauf der
Frist als aufgehoben, sofern nicht eine der Vertragsparteien in-
nerhalb der Frist einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung
stellt. Das Gericht kann entweder den Vertrag oder die Vertrags-
änderung aufheben oder feststellen, dass nichts zu beanstanden
ist.
(5) Für das gerichtliche Verfahren gelten die Vorschriften des
Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssa-
chen vom 21. Juli 1953 (BGBl. I S. 667), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2326), entsprechend.
(6) Die Fischereibehörde kann für die Dauer eines über die
Nichtigkeit oder die Beanstandung des Pachtvertrags anhängi-
gen Verfahrens die zur Ausübung und zum Schutz der Fischerei
erforderlichen Anordnungen selbst treffen oder im Einzelfall die
Fischereigenossenschaft hierzu ermächtigen. Die Kosten der An-
ordnung und ihrer Durchführung hat die im Verfahren unterlie-
gende Partei zu tragen.
(7) Die Absätze 1 bis 6 finden keine Anwendung auf die vom
Bund abgeschlossenen Pachtverträge. Die Fischereibehörde
kann die Übersendung einer Mehrfertigung des Pachtvertrags
verlangen.

§ 21
Erlöschen des Pachtvertrags

(1) Der Pachtvertrag erlischt,
1. wenn dem Pächter der Fischereischein unanfechtbar entzo-

gen worden ist,
2. wenn der Pächter nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten

nach Ablauf der Gültigkeit seines Fischereischeins die Ertei-
lung eines neuen Fischereischeins beantragt hat,

3. wenn dem Pächter die Erteilung eines neuen Fischereischeins
unanfechtbar abgelehnt worden ist,

4. wenn vier Monate nach dem Tod des Pächters keiner der Er-
ben einen Fischereischein besitzt. Zur Vermeidung unbilliger
Härten kann die Fischereibehörde die Frist auf sechs Monate
verlängern. Gleichzeitig kann die Fischereibehörde die zur
Ausübung und zum Schutz der Fischerei erforderlichen An-
ordnungen auf Kosten der Erben selbst treffen oder die Fi-
schereigenossenschaft hierzu ermächtigen.

(2) Der Pächter hat, soweit im Pachtvertrag nichts anderes be-
stimmt ist, dem Verpächter den aus der Beendigung des Pacht-
vertrags nach Absatz 1 entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn
ihn ein Verschulden trifft.
(3) Treten in der Person eines Mitpächters die Voraussetzungen
des Absatzes 1 ein, so bleibt der Pachtvertrag mit den übrigen
Mitpächtern bestehen. Ist einem der Beteiligten die Aufrechter-
haltung des Vertrages infolge des Ausscheidens eines Mitpäch-
ters nicht zumutbar, so kann er den Vertrag unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Schluss eines Ka-
lenderjahres kündigen. Die Kündigung muss innerhalb eines
Monats nach Erlangung der Kenntnis von dem Kündigungs-
grund erfolgen.

§ 22
Erlaubnisvertrag

(1) Erlaubnisverträge sind Verträge, durch die dem Berechtig-
ten gestattet wird, die Fischerei mit der Handangel auszuüben
oder Fischnährtiere zu entnehmen.
(2) Die Fischerei mit der Handangel darf nur ausüben, wer im
Besitz eines Erlaubnisscheins (Angelschein) ist. Die Inhaber des
Fischereirechts oder Pächter können Tages-, Wochen- oder Jah-
resangelscheine an Personen ausgeben, die einen Fischerei-
schein besitzen. Der Berechtigte hat den Angelschein und den Fi-
schereischein bei der Ausübung der Fischerei bei sich zu führen;
diese sind auf Verlangen auch dem Inhaber des Fischereirechts
oder dem Pächter zur Einsichtnahme auszuhändigen.

(3) Fischnährtiere darf nur entnehmen, wer im Besitz eines Er-
laubnisscheins (Berechtigungsschein) ist. Der Inhaber des Fi-
schereirechts oder Pächter haben in dem Berechtigungsschein
aufzuführen, wann und mit welchen Mitteln die Entnahme der
Fischnährtiere erfolgen kann. Der Berechtigte hat den Berechti-
gungsschein bei sich zu führen; Absatz 2 Satz 3 Halbsatz 2 gilt
entsprechend.
(4) Das Staatsministerium bestimmt durch Rechtsverordnung,
welche weiteren Angaben die Erlaubnisscheine enthalten müs-
sen und in welcher Form sie zu führen sind. Es kann dabei ferner
bestimmen, ob über die Ausgabe der Erlaubnisscheine Listen zu
führen sind, die der Fischereibehörde und der Fischereiaufsicht
auf Verlangen vorzulegen sind.
(5) Die vom Pächter abgeschlossenen Erlaubnisverträge enden
mit dem Pachtvertrag oder erlöschen entsprechend den Bedin-
gungen gemäß § 21 Abs. 1. Der Pächter hat die Berechtigten hier-
von zu unterrichten und die von ihm ausgestellten Erlaubnis-
scheine einzuziehen.

4. Abschnitt
Fischereibezirk, Fischereigenossenschaft

§ 23
Fischereibezirk

(1) Die Fischereibehörde kann Fischereibezirke bilden, wenn
dies zur Erhaltung des Fischbestandes, zur Sicherstellung einer
ordnungsgemäßen fischereilichen Nutzung und zur Einhaltung
veterinärrechtlicher Vorschriften erforderlich ist. Dabei sind die
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu be-
rücksichtigen.
(2) In die Bildung der Fischereibezirke können Teiche, Fisch-
hälter, Fließgewässer, Talsperren und Rückhaltebecken einbezo-
gen werden. Fischereibezirke sind im Interesse einer sinnvollen
Bewirtschaftung so abzugrenzen, dass sie fischereibiologische
Einheiten möglichst voll erfassen. Selbständige Fischereirechte
an Fließgewässern auf weniger als zwei Kilometer zusammen-
hängende Uferlänge dürfen nur in gemeinschaftlichen Fischerei-
bezirken ausgeübt werden.
(3) Steht das Fischereirecht innerhalb eines Fischereibezirks nur
einer natürlichen oder juristischen Person zu, handelt es sich um
einen Eigenfischereibezirk. Die übrigen Fischereibezirke sind
gemeinschaftliche Fischereibezirke.
(4) Die Bildung, die Änderung und die Aufhebung eines Fische-
reibezirks sind ortsüblich bekannt zu machen.

§ 24
Fischereigenossenschaft

(1) Die Inhaber der Fischereirechte eines gemeinschaftlichen
Fischereibezirks bilden eine Fischereigenossenschaft. Sie ent-
steht mit der Bildung des Fischereibezirks. Die Fischereigenos-
senschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie gilt
hinsichtlich der Wahrnehmung der Fischereirechte als Inhaberin
des Fischereirechts.
(2) Die Fischereigenossenschaft wird durch den Vorstand ge-
richtlich und außergerichtlich vertreten. Der Vorstand besteht
aus dem Vorsitzenden und höchstens zwei weiteren Mitgliedern.
Er wird von der Genossenschaftsversammlung gewählt.
(3) Das Stimmrecht der einzelnen Mitglieder der Fischereige-
nossenschaft richtet sich nach der Größe der Gewässerfläche, an
der ihr Fischereirecht besteht. Jedes Mitglied hat mindestens eine
Stimme. Mehr als zwei Fünftel aller Stimmen dürfen auf ein Mit-
glied nicht entfallen. Beschlüsse der Genossenschaftsversamm-
lung bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bis zur
Wahl obliegt die Vertretungsbefugnis für die Fischereigenossen-
schaft einem von der Fischereibehörde zu bestellenden Mitglied.
(4) Soweit im Pachtvertrag nichts anderes vereinbart ist, tritt der
Pächter während der Pachtdauer an die Stelle des Inhabers des
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Fischereirechts in die sich aus der Mitgliedschaft in der Fische-
reigenossenschaft ergebenden Rechte und Pflichten ein. Ist ein
Fischereirecht an mehrere Personen verpachtet, so bestimmen
sie einen gemeinschaftlichen Vertreter für die Rechte und Pflich-
ten innerhalb der Fischereigenossenschaft.
(5) Der Anteil der Mitglieder an den Nutzungen und Lasten be-
stimmt sich nach dem Wert des Fischereirechts. Durch einstim-
migen Beschluss der Genossenschaftsversammlung kann ein an-
derer Maßstab bestimmt werden.
(6) Die Fischereigenossenschaft hat ein Mitgliederverzeichnis
zu führen, aus dem der Umfang der Stimmrechte sowie die Bei-
trags- und Nutzungsverhältnisse der Mitglieder hervorgehen.

§ 25
Satzung der Fischereigenossenschaft

(1) Die Fischereigenossenschaft gibt sich eine Satzung, die Be-
stimmungen enthält über:
1. Name und Sitz der Genossenschaft,
2. die Fischereifläche der Genossenschaft,
3. die Gesamtzahl der Stimmrechte,
4. die Rechte und Pflichten der Mitglieder unter Berücksichti-

gung des Umfangs der einzelnen Fischereirechte,
5. die Zusammensetzung und die Wahl des Vorstands sowie

seine Befugnisse,
6. das Haushaltswesen, die Wirtschafts-, Kassen- und Rech-

nungsführung,
7. die Voraussetzungen und die Form für die Einberufung der

Genossenschaftsversammlung,
8. die Beschlussfähigkeit und das Verfahren bei der Abstim-

mung sowie die Gegenstände, über die die Genossenschafts-
versammlung zu beschließen hat,

9. die Form der Bekanntmachungen der Genossenschaft.
(2) Die Satzung und ihre Änderungen sind der Fischereibehörde
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Erlass anzuzeigen.
Sie sind nach der Anzeige ortsüblich bekannt zu machen.
(3) Das Staatsministerium erlässt eine Mustersatzung.1

§ 26
Aufsicht über die Fischereigenossenschaft

Die Fischereigenossenschaft untersteht der Aufsicht des Frei-
staates. Aufsichtsbehörde ist die Fischereibehörde. Die §§ 113
bis 117 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003
(SächsGVBl. S. 55, 159), in der jeweils geltenden Fassung, gel-
ten entsprechend.2

§ 27
Bewirtschaftungsplan

(1) Die Fischereigenossenschaft hat für den gemeinschaftlichen
Fischereibezirk einen Bewirtschaftungsplan aufzustellen, in dem
Bestimmungen zu treffen sind über:
1. Maßnahmen zur Ermittlung des Fischbestandes und zur Fest-

stellung des Gewässerzustandes,
2. Maßnahmen zur Erhaltung und Erzielung eines den fischerei-

biologischen Erfordernissen entsprechenden Fischbestands
einschließlich Besatzmaßnahmen,

3. Maßnahmen nach unvorhersehbaren nachteiligen Einwirkun-
gen auf den Fischbestand oder das Gewässer,

4. das Ausmaß des zulässigen Fischfangs aufgrund des Um-
fangs einzelner Fischereirechte und der Nahrungsgrundlage,

5. die Überwachung der Durchführung des Bewirtschaftungs-
plans,

6. die statistische Erfassung der Fänge und

7. Maßnahmen zur Wiederherstellung und Verbesserung der
Fischgewässer.

Der Bewirtschaftungsplan erstreckt sich auf einen Zeitraum von
mindestens einem Jahr und höchstens fünf Jahren. In dem Be-
wirtschaftungsplan ist darzustellen, wie die Belange des Natur-
schutzes berücksichtigt werden.
(2) Die Inhaber oder Pächter der Eigenfischereibezirke haben
Bewirtschaftungspläne nach Absatz 1 auf Anforderung der Fi-
schereibehörde zu erstellen.
(3) Die Bewirtschaftungspläne nach Absatz 1 sollen im Beneh-
men mit der zuständigen Naturschutzbehörde aufgestellt und mit
den Bewirtschaftungsplänen in den angrenzenden Fischereibe-
zirken abgestimmt werden. Sie bedürfen der Genehmigung der
Fischereibehörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die in
den Bewirtschaftungsplänen festgesetzten Maßnahmen nicht ge-
eignet sind, den Fischbestand nachhaltig zu erhalten und eine
ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung zu sichern.
(4) Stellt die Fischereigenossenschaft nicht bis zum 1. Februar
eines Jahres einen Bewirtschaftungsplan auf oder wird dieser in-
nerhalb einer weiteren Frist von einem Monat aus Gründen, die
von ihr zu vertreten sind, nicht genehmigt, so kann die Fischerei-
behörde nach erfolgloser Fristsetzung von einem weiteren Monat
den Bewirtschaftungsplan auf Kosten der Pflichtigen aufstellen.
(5) Erfüllt ein Fischereiausübungsberechtigter seine Verpflich-
tungen aus dem Bewirtschaftungsplan trotz Fristsetzung nicht,
so kann bei einem gemeinschaftlichen Fischereibezirk die Fi-
schereigenossenschaft, im Übrigen die Fischereibehörde nach
vorheriger Androhung die erforderlichen Maßnahmen im Wege
der Ersatzvornahme durchführen.

§ 28
Auseinandersetzung, Abwicklung

(1) Wird die Abgrenzung der Fischereibezirke geändert, treffen
die beteiligten Fischereigenossenschaften und Inhaber von Ei-
genfischereibezirken die erforderliche Vereinbarung über die
Rechtsnachfolge und die Auseinandersetzung. Die Vereinbarung
ist der Fischereibehörde innerhalb einer Frist von zwei Wochen
nach Abschluss anzuzeigen. Kommt die Vereinbarung trotz
Fristsetzung, die mindestens einen Monat betragen soll, nicht zu-
stande, trifft die Fischereibehörde die erforderlichen Bestim-
mungen.
(2) Wird ein gemeinschaftlicher Fischereibezirk aufgehoben, ist
die Fischereigenossenschaft aufgelöst. Die Fischereigenossen-
schaft gilt nach ihrer Auflösung jedoch als fortbestehend, soweit
der Zweck der Abwicklung es erfordert.
(3) Die Abwicklung erfolgt durch den Vorstand. Die Genossen-
schaftsversammlung beschließt innerhalb eines Jahres nach Auf-
lösung der Fischereigenossenschaft über die Verwendung des
verbleibenden Vermögens. Wird innerhalb dieser Frist kein Be-
schluss getroffen, ist das Vermögen entsprechend dem Wert der
Fischereirechte der Mitglieder an diese auszuzahlen. Die Fische-
reibehörde kann die Frist verlängern, wenn der Abschluss der
Abwicklung aus zwingenden Gründen innerhalb der Frist nicht
möglich ist.3

5. Abschnitt
Fischereiprüfung, Fischereischein, Fischereiabgabe

§ 29
Fischereischeinpflicht

(1) Wer den Fischfang ausübt, muss seinen Fischereischein bei
sich führen und diesen auf Verlangen der Fischereiaufsicht, den
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Beamten der Fischereibehörden, dem Inhaber des Fischerei-
rechts und den Pächtern vorzeigen.
(2) Das Staatministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen, dass fischereiwirtschaftliche Unternehmen
einen Unternehmensfischereischein führen.
(3) Ein Fischereischein ist nicht erforderlich für Personen, die
den Inhaber des Fischereirechts, den Pächter oder einen von die-
sen beauftragten Inhaber eines Fischereischeins bei der Aus-
übung des Fischfangs unterstützen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Fi-
scherei mit der Handangel ausgeübt wird.
(4) Fischereischeine anderer Bundesländer werden dem Fische-
reischein dieses Gesetzes gleichgestellt. Das Staatsministerium
kann durch Rechtsverordnung diese Gleichstellung aufheben,
wenn die Voraussetzungen, unter denen in anderen Bundeslän-
dern ein Fischereischein erteilt wird, nicht den Vorgaben dieses
Gesetzes entsprechen.

§ 30
Fischereiprüfung

(1) Der Fischereischein wird nur erteilt, wenn der Antragsteller
die für die Ausübung der Fischerei erforderliche Sachkunde be-
sitzt und keine Versagungsgründe im Sinne von § 34 entgegen-
stehen. Der Nachweis ist durch erfolgreiches Ablegen der Fi-
schereiprüfung zu erbringen. Das Staatsministerium bestimmt
durch Rechtsverordnung die Prüfungsinhalte und das Prüfungs-
verfahren.
(2) Bei folgendem Personenkreis wird die erforderliche Sach-
kunde unterstellt:
1. Fischwirte,
2. Personen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Ge-

setzes als Fischer, Teichwirte oder Fischzüchter im Haupt-
oder Nebenerwerb tätig waren,

3. Personen, die auf dem Gebiet der Fischereiwissenschaft aus-
gebildet und geprüft sind,

4. Personen, die am 3. Oktober 1990 die vom Deutschen Angler-
verband geforderter Qualifikation zum Fang von Raubfi-
schen besessen haben und ausüben,

5. Personen, die eine anerkannte Fischereiprüfung in einem an-
deren Bundesland oder eine von der Fischereibehörde als
gleichwertig anerkannte sonstige Prüfung auf fischereilichem
Gebiet bestanden haben.

(3) Die Fischereibehörde kann Personen, die keinen Wohnsitz
in der Bundesrepublik Deutschland haben oder die dem Diplo-
matischen Corps angehören und im Besitz eines ausländischen
Fischereischeins sind, von der Ablegung der Fischereiprüfung
befreien.
(4) Personen, die keine Fischereiprüfung abgelegt haben und
nicht nach Absatz 2 befreit sind, kann die Fischereibehörde für
das Jahr 1993 einen vorläufigen, ausschließlich im Freistaat
Sachsen gültigen Fischereischein erteilen. Die Erteilung eines
vorläufigen Fischereischeines für das Jahr 1994 ist von dem
Nachweis abhängig, dass sich der Antragsteller zur Fischereiprü-
fung angemeldet hat.

§ 31
Jugendfischereischein

(1) Personen, die das zehnte, aber noch nicht das sechzehnte Le-
bensjahr vollendet haben, darf der Fischereischein ohne Fische-
reiprüfung nur als Jugendfischereischein erteilt werden. Wer das
14. Lebensjahr vollendet hat, kann den Fischereischein erhalten,
wenn er die Voraussetzungen nach § 30 Absatz 1 erfüllt.
(2) Jugendfischereischeininhaber dürfen die Fischerei nur in
Begleitung eines volljährigen Fischereischeininhabers ausüben.
Die Fischereibehörde kann für Personen, die als Berufsfischer
ausgebildet werden, Ausnahmen zulassen.

§ 32
Gültigkeitsdauer der Fischereischeine

(1) Der Fischereischein wird
1. für ein Kalenderjahr (Jahresfischereischein),
2. für drei aufeinander folgende Kalenderjahre (Dreijahresfi-

schereischein) oder
3. für fünf aufeinander folgende Kalenderjahre (Fünfjahresfi-

schereischein)
nach einem vom Staatsministerium bestimmten Muster erteilt.
Die Gültigkeitsdauer des Fischereischeins kann verlängert wer-
den. Die Verlängerung steht der Erteilung des Fischereischeins
gleich.
(2) Der Jugendfischereischein wird für ein Kalenderjahr erteilt.

§ 33
Zuständigkeit

Zuständig für die Erteilung der Fischereischeine ist die Fische-
reibehörde.1

§ 34
Versagungsgründe

(1) Der Fischereischein ist Personen zu versagen, die das zehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
(2) Der Fischereischein kann Personen versagt werden,
1. die im Gebiet der Europäischen Gemeinschaften keinen

Wohnsitz haben,
2. die wegen Fischwilderei oder wegen vorsätzlicher Beschädi-

gung von Anlagen, Fahrzeugen, Geräten oder Vorrichtungen,
die der Fischerei oder Fischzucht dienen, oder von Wasser-
bauten rechtskräftig verurteilt worden sind,

3. die wegen Fälschung eines Fischereischeins oder einer sons-
tigen zur Ausübung der Fischerei erforderlichen Bescheini-
gung rechtskräftig verurteilt worden sind,

4. die wegen Verstoßes gegen fischereirechtliche, naturschutz-
rechtliche oder tierschutzrechtliche Vorschriften rechtskräf-
tig verurteilt worden sind oder gegen die wegen einer solchen
als Ordnungswidrigkeit zu ahndenden Zuwiderhandlung eine
Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist.

(3) Aus den Gründen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 4 kann der Fische-
reischein nicht mehr versagt werden, wenn fünf Jahre verstrichen
sind, seitdem die Strafe oder die Geldbuße vollstreckt, verjährt
oder erlassen ist.
(4) Ist gegen eine Person ein Straf- oder Bußgeldverfahren ge-
mäß Absatz 2 Nr. 2 bis 4 eingeleitet, so kann die Entscheidung
darüber, ob ihr ein Fischereischein zu erteilen ist, bis zum Ab-
schluss des Verfahrens ausgesetzt werden, wenn im Falle der
Verurteilung oder Verhängung einer Geldbuße der Fischerei-
schein versagt werden kann.

§ 35
Einziehung des Fischereischeins

Werden nach Erteilung des Fischereischeins Tatsachen bekannt,
die eine Versagung rechtfertigen oder gerechtfertigt hätten, so
kann, im Fall des § 34 Abs. 1 muss die für die Erteilung des Fi-
schereischeins zuständigen Behörde, den Fischereischein für un-
gültig erklären und entschädigungslos einziehen.

§ 36
Fischereiabgabe

(1) Mit der Gebühr für die Erteilung eines Fischereischeins wird
eine Fischereiabgabe erhoben, die an den Freistaat abzuführen
und vom Staatsministerium nach Anhörung des Landesfischerei-
beirats zur Förderung des Fischereiwesens, der fischereilichen
Forschungstätigkeit und der Hegemaßnahmen der Anglerver-
bände zu verwenden ist.

7

Geltendes Recht Sachsen [652-1]

SächsFischG

1 § 33 geä. durch Artikel 20 des G vom 5. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 148, 156)



(2) Das Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Höhe der Fischereiabgabe festzusetzen, deren
Höchstbetrag das Fünffache der Gebühr für die Erteilung des je-
weiligen Fischereischeins nicht übersteigen darf.1

6. Abschnitt
Schutz der Fischbestände

§ 37
Fischfangverbote

(1) Beim Fischfang ist es verboten,
1. lebende Köderfische zu verwenden,
2. explodierende, betäubende oder giftige Mittel, verletzende

Geräte mit Ausnahme von Angelhaken oder künstliches Licht
zu verwenden,

3. den Fischfang als Wettbewerb auszuüben.
(2) Die Fischereibehörde kann im Einzelfall Ausnahmen vom
Verbot betäubender Mittel oder der Verwendung künstlichen
Lichts zu fischereiwirtschaftlichen oder wissenschaftlichen
Zwecken zulassen.
(3) Das Staatsministerium kann durch Rechtsverordnung be-
stimmen, unter welchen Voraussetzungen der Fischfang unter
Anwendung von elektrischem Strom oder unter Einsatz von Reu-
sen ausgeübt werden darf.

§ 38
Schadenverhütende Maßnahmen an Anlagen zur

Wasserentnahme und an Triebwerken
(1) Wer Anlagen zur Wasserentnahme oder Triebwerke errich-
tet oder betreibt, hat auf seine Kosten durch geeignete Vorrich-
tungen das Eindringen von Fischen zu verhindern.
(2) Für unvermeidbare Schädigungen des Fischbestands hat der
nach Absatz 1 Verpflichtete dem betroffenen Inhaber des Fische-
reirechts oder dem Pächter angemessenen Ersatz zu leisten. Wei-
tergehende Ansprüche nach anderen Bestimmungen bleiben un-
berührt.

§ 39
Ablassen von Gewässern

(1) Der zum Ablassen eines Gewässers Berechtigte hat dem In-
haber des Fischereirechts und bei Verpachtung auch dem Fische-
reipächter an diesem Gewässer den Beginn und die voraussichtli-
che Dauer des Ablassens mindestens zehn Tage vorher
schriftlich mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug, insbesondere bei
Hochwasser, Eisgang oder unvorhergesehenen Ausbesserungen
eines Triebwerkes kann sofort abgelassen werden; der Inhaber
des Fischereirechts und bei Verpachtung auch der Fischereipäch-
ter sind hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
(2) Zwischen Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, die mit
einer erheblichen Absenkung des Wasserstandes verbunden
sind, soll ein Zeitraum von mindestens drei Jahren liegen.
(3) Einem Fischwasser darf nicht so viel Wasser entzogen wer-
den, dass hierdurch das Gewässer als Lebensraum nachhaltig ge-
schädigt wird.

§ 40
Sicherung des Fischwechsels

(1) In Gewässern nach § 2 Abs. 1 dürfen keine Vorrichtungen
angebracht werden, die den Wechsel der Fische verhindern.
(2) Ein Gewässer darf durch ständige Fischereivorrichtungen
auf nicht mehr als die halbe Breite, bei Mittelwasserstand vom
Ufer aus gemessen, für den Fischwechsel versperrt werden. Stän-
dige Fischereivorrichtungen müssen voneinander so weit ent-
fernt und so beschaffen sein, dass sie den Fischwechsel nicht er-

heblich beeinträchtigen. Die wasserrechtlichen Vorschriften
bleiben unberührt.
(3) Ständige Fischereivorrichtungen sind feststehende Fisch-
wehre, feststehende Fischzäune und feststehende Selbstfänge für
Aal und andere Fischarten, unabhängig davon, ob sie elektrisch
betrieben werden oder ob das angebrachte Fanggerät entfernt
werden kann.
(4) Die Fischereibehörde kann zum Zwecke des Aalfangs Aus-
nahmen von Absatz 2 Sätze 1 und 2 zulassen.
(5) Während der Dauer der Schonzeiten müssen ständige Fi-
schereivorrichtungen in Gewässern beseitigt oder abgestellt sein.
Die Fischereibehörde kann Ausnahmen im Einzelfall zulassen,
wenn dadurch die Erhaltung des Fischbestandes nicht gefährdet
wird.

§ 41
Fischwege

(1) Wer eine Stauanlage in einem Gewässer errichtet, hat durch
geeignete Fischwege den Fischwechsel zu gewährleisten. Das
gleiche gilt bei Errichtung anderer Anlagen, die den Wechsel der
Fische dauernd verhindern oder erheblich beeinträchtigen.
(2) Bei bestehenden Anlagen, die den Fischwechsel verhindern,
kann die Errichtung von Fischwegen nachträglich gefordert wer-
den.
(3) Ist die Errichtung erforderlicher Fischwege nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand möglich, kann der Verpflichtete
zu einem angemessenen, einmaligen oder wiederkehrenden Bei-
trag, zu Hegemaßnahmen, insbesondere zum Fischbesatz, oder
anderen Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden. Die
Höhe des Beitrags wird durch die Fischereibehörde festgelegt.
(4) In Fischwegen ist Fischfang verboten. Die Fischereibe-
hörde kann zu wissenschaftlichen und fischereiwirtschaftlichen
Zwecken im Einzelfall Ausnahmen zulassen. Hierüber ist der Fi-
schereiausübungsberechtigte zu informieren.
(5) Der Fischfang kann auch auf den Strecken oberhalb und un-
terhalb des Fischwegs zeitweise verboten werden. Die Fischerei-
behörde bestimmt den Zeitraum des Fangverbots sowie Lage und
Ausdehnung der Verbotszone in einer den örtlichen Verhältnis-
sen angemessenen Weise. Für die Kennzeichnung gilt § 42
Abs. 3. Werden durch das Verbot Fischereirechte beeinträchtigt,
ist Entschädigung von dem zur Unterhaltung der Anlage Ver-
pflichteten zu leisten.

§ 42
Schonbezirke

(1) Das Regierungspräsidium kann auf Vorschlag der Fischerei-
behörde durch Rechtsverordnung Gewässer und Ufergrundstü-
cke oder Teile davon zu Schonbezirken erklären, die
1. für die Erhaltung des Fischbestands von besonderer Bedeu-

tung sind (Fischschonbezirke),
2. besonders geeignete Laich- und Aufwuchsplätze für Fische

sind (Laichschonbezirke),
3. als Winterlager für Fische besonders geeignet sind (Winterla-

ger).
Vor Erlass der Rechtsverordnung ist der Entwurf in den Gemein-
den, in denen die Schonbezirke liegen sollen, für die Dauer
eines Monats öffentlich auszulegen. Dabei ist darauf hinzuwei-
sen, dass Einwendungen binnen eines Monats nach Beendigung
der Auslegung schriftlich oder zur Niederschrift beim Regie-
rungspräsidium erhoben werden können.
(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 können für festge-
setzte Zeiten der Fischfang vollständig oder teilweise sowie Stö-
rungen, die die Fortpflanzung und den Bestand der Fische ge-
fährden, insbesondere die Räumung, das Mähen, die Entnahme
oder Einbringung von Pflanzen, Schlamm, Erde, Kies und Stei-
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nen, das Befahren mit schwimmfähigen Fahrzeugen oder sonsti-
gen Gegenständen oder mit Geländefahrzeugen, das Tauchen mit
Atemgeräten und der Eissport beschränkt oder verboten werden.
(3) Schonbezirke sind durch die Fischereibehörde durch Schil-
der zu kennzeichnen. Die Eigentümer und Besitzer des Gewäs-
sers und der Ufergrundstücke sind verpflichtet, die Kennzeich-
nung ohne Entschädigung zu dulden.

§ 43
Mitführen von Fischereigerät

Niemand darf an, auf oder in Gewässern, in denen er nicht zum
Fischfang berechtigt ist, Fischereigeräte gebrauchsfertig mitfüh-
ren.

§ 44
Anzeigen von Fischsterben

Der Inhaber eines Erlaubnisscheins nach § 22 Abs. 2 und 3 ist
verpflichtet, Fischsterben in dem genutzten Gewässer der Orts-
polizeibehörde und dem Inhaber des Fischereirechts bzw. Päch-
ter sofort anzuzeigen.

§ 45
Schutz der Fischerei

(1) Das Staatsministerium kann zum Schutz der Fische, der
Fischbestände und ihrer Lebensgrundlagen und zur Verwirkli-
chung des Hegeziels sowie zur nachhaltigen Sicherung der Fi-
scherei durch Rechtsverordnung Vorschriften erlassen über:

1. Zeit und Art des Fischfangs,
2. Fangverbote,
3. Markt- und Verkehrsverbote,
4. die Schonzeiten der Fische einschließlich der Verbote oder

der Beschränkungen des Fischfangs während der Schonzei-
ten,

5. das Mindestmaß der Fische, die Behandlung untermaßiger
oder während der Schonzeit gefangener Fische,

6. die Anlandung, die Beförderung, den Verkauf und die Ver-
wertung untermaßiger oder während der Schonzeit gefange-
ner Fische,

7. die Verpflichtung zur Anlandung gefangener Fische be-
stimmter Arten, deren Vorkommen oder Vermehrung aus
fischereibiologischen Gründen unerwünscht ist,

8. Verbote oder Beschränkungen des Aussetzens von Fischen,
die den angemessenen Fischbestand des Gewässers gefähr-
den können,

9. Transport und Hälterung von Fischen,
10. die Art, Beschaffenheit und zeitliche Verwendung der Fi-

schereigeräte, einschließlich Handangeln,
11. den Schutz der Fischlaichplätze, des Fischlaichs, der Fisch-

brut und des Winterlagers der Fische,
12. den Schutz der Fischnährtiere,
13. das Einlassen zahmen Wassergeflügels in Gewässer,
14. die Ausübung des Fischfangs zur Vermeidung gegenseiti-

ger Störung der Fischer,
15. die Kennzeichnung der in Gewässern ausliegenden Fische-

reifahrzeuge, Fanggeräte und Fischbehälter,
16. den Schutz der Fischerei bei Ausbau und Unterhaltung der

Gewässer,
17. Methoden des Fischfangs, insbesondere der Fanggeräte,

Fangvorrichtungen und Köder,
18. die lichte Stabweite bei Rechenanlagen gegen das Eindrin-

gen von Fischen in Anlagen zur Wasserentnahme oder bei
Triebwerken,

19. das Führen einer Fangstatistik,
20. die Verwendung von Fischfanggeräten, die von der Fische-

reibehörde eingezogen wurden,
21. den Inhalt des Fischereischeins.

(2) Vor Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nr. 2, 4, 8,
11 und 17 ist das Staatsministerium für Umwelt und Landesent-
wicklung anzuhören.

§ 46
Entschädigung

(1) Werden den Eigentümern oder anderen Nutzungsberechtig-
ten durch Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes und hierauf be-
ruhender Vorschriften Beschränkungen ihrer Nutzungsrechte
oder Pflichten in einem Ausmaß auferlegt, das über die Sozial-
bindung des Eigentümers hinausgeht, haben sie Anspruch auf
Entschädigung. Diese muss die Vermögensnachteile, die durch
die Maßnahmen verursacht werden, angemessen ausgleichen.
(2) Zur Entschädigung ist das Land verpflichtet.
(3) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie kann auch in
wiederkehrenden Leistungen oder in der Bereitstellung von Er-
satzflächen bestehen. Ist einem Eigentümer nicht mehr zuzumu-
ten, ein Grundstück zu behalten, so kann er die Übernahme des
Grundstücks verlangen. Das Land kann die Übernahme einer an-
deren Körperschaft des öffentlichen Rechts überlassen.
(4) Wird dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten durch die
in § 42 Abs. 1 genannten Maßnahmen die bestehende fischerei-
wirtschaftliche Bewirtschaftung wesentlich erschwert, wird ihm
dafür nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel ein ange-
messener Ausgleich nach § 46 Abs. 3 gewährt. Das Nähere regelt
das Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Fors-
ten im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen
durch Rechtsverordnung.

7. Abschnitt
Fischereibehörden, Fischereibeirat, Fischereiaufsicht

§ 47
Fischereibehörden

(1) Oberste Fischereibehörde ist das Staatsministerium für
Landwirtschaft, Ernährung und Forsten.
(2) Fischereibehörde ist die Landesanstalt für Landwirtschaft.

§ 48
Fischereibeirat

(1) Zur Beratung in fischereifachlichen Fragen wird beim
Staatsministerium ein Landesfischereibeirat gebildet.
(2) Dem Landesfischereibeirat sollen insbesondere Vertreter
der Verbände der Fischer und Angler, der Wissenschaft und der
anerkannten Naturschutzverbände angehören.
(3) Die Mitglieder des Landesfischereibeirats sind ehrenamtlich
tätig.
(4) Das Staatsministerium bestimmt durch Rechtsverordnung
die Zusammensetzung des Landesfischereibeirats sowie das
Vorschlagsrecht und das Berufungsverfahren.

§ 49
Fischereiaufsicht

(1) Die Fischereiaufsicht ist Aufgabe der Fischereibehörde. Sie
bestellt die staatlichen Fischereiaufseher.
(2) Zur Durchführung der Fischereiaufsicht kann die Fischerei-
behörde auch sonstige zuverlässige Personen, die volljährig und
im Besitz eines Fischereischeins sein müssen, zu ehrenamtlichen
Fischereiaufsehern bestellen. Sie unterliegen der Dienstaufsicht
der Fischereibehörde, die ihnen einen Dienstausweis ausstellt.
(3) An, auf oder in Gewässern mit Fanggeräten angetroffene
Personen haben den Fischereiaufsehern auf Verlangen jederzeit
1. die Personalien anzugeben,
2. den Fischereischein sowie den Erlaubnisschein zur Prüfung

auszuhändigen,
3. die mitgeführten Fanggeräte, die Fische und Fanggeräte in Fi-

schereifahrzeugen sowie die Fischbehälter vorzuzeigen.
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Die Führer von Wasserfahrzeugen, von denen aus Fischfang be-
trieben wird, haben auf Anruf sofort ihre Fahrzeuge anzuhalten
und auf Verlangen den Fischereiaufseher an Bord zu holen. Die
Weiterfahrt ist erst zulässig, wenn der Fischereiaufseher dies ge-
stattet.
(4) Der Fischereiaufseher hat bei dienstlichem Einschreiten auf
Verlangen seinen Dienstausweis vorzuzeigen, es sei denn, dass
ihm dies aus Sicherheitsgründen nicht zugemutet werden kann.
Der Fischereiaufseher ist befugt, Personen,
1. die unberechtigt fischen oder Fischnährtiere entnehmen,
2. die an, auf oder in Gewässern, in denen sie nicht zur Aus-

übung der Fischerei berechtigt sind, mit gebrauchsfertigen
Fanggeräten angetroffen werden,

3. die eine sonstige Zuwiderhandlung gegen fischereiliche Vor-
schriften begehen,

die gefangenen Fische oder Fischnährtiere abzunehmen und die
Fanggeräte sicherzustellen. Er ist ferner berechtigt, Grundstücke
mit Ausnahme von Wohnungen zu betreten und Gewässer zu be-
fahren, soweit anderweitige Bestimmungen nicht entgegenste-
hen. Die Fischereiaufseher haben bei der Ausübung der Fische-
reiaufsicht die Stellung von Polizeibediensteten im Sinne des
Polizeigesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsPolG) vom
30. Juli 1991 (SächsGVBl. S. 291). Die Befugnisse des Polizei-
vollzugsdienstes bleiben unberührt.
(5) Das Staatsministerium regelt durch Rechtsverordnung die
Bestellung, die Verpflichtung und den näheren Inhalt der Aufga-
ben, die Pflichten und Befugnisse sowie die Aus- und Fortbil-
dung der Fischereiaufseher.
(6) Bedienstete der Fischereibehörden können nach vorheriger
Anmeldung und Mitteilung des Grundes während der gewöhnli-
chen Betriebs- und Arbeitszeit die fischereibetrieblichen Ein-
richtungen besichtigen.

8. Abschnitt
Bußgeldvorschriften

§ 50
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen

1. § 10 Abs. 2 Satz 2 die Veräußerung nicht oder nicht fristge-
mäß anzeigt,

2. § 11 Satz 4 die Veräußerung nicht oder nicht fristgemäß an-
zeigt,

3. § 14 Abs. 2 die Festsetzung des Bewirtschaftungsplans
nicht erfüllt,

4. § 15 Abs. 1 die Hegepflicht nicht oder nicht ordnungsgemäß
erfüllt,

5. § 15 Abs. 3 Fische ohne Erlaubnis der Fischereibehörde ein-
setzt,

6. § 16 Abs. 1 Satz 2 auf überfluteten Grundstücken fischt,
7. § 16 Abs. 2 fischt oder Maßnahmen trifft,
8. § 17 Abs. 2 Uferflächen oder Anlagen in oder an Gewässern

betritt,
9. § 20 Abs. 1 Satz 1 den Abschluss, die Änderung, die Kündi-

gung oder das Erlöschen eines Pachtvertrags nicht oder
nicht fristgemäß der Fischereibehörde anzeigt,

10. § 20 Abs. 1 Sätze 2 und 3 die Fischerei ausübt,
11. § 22 Abs. 2 Satz 2 Angelscheine an Personen ausgibt, die

keinen Fischereischein besitzen,
12. § 22 Abs. 2 und 3 angelt oder Fischnährtiere entnimmt, ohne

den Erlaubnisschein bei sich zu führen,
13. § 27 Abs. 5 die Verpflichtungen aus dem Bewirtschaftungs-

plan nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt,

14. § 29 Abs. 1 den Fischfang ausübt, ohne einen gültigen Fi-
schereischein bei sich zu führen,

15. § 37 Abs. 1 Fischfang betreibt,
16. § 38 Abs. 1 keine geeigneten Vorrichtungen anbringt, die

das Eindringen der Fische verhindern,
17. § 39 Abs. 1 der Mitteilungspflicht nicht nachkommt,
18. § 40 Abs. 1 eine Vorrichtung anbringt, die den Fischwech-

sel verhindert oder durch ständige Fischereivorrichtungen
entgegen § 40 Abs. 2 ein Gewässer für den Fischwechsel
versperrt oder entgegen § 40 Abs. 5 ständige Fischereivor-
richtungen während der Schonzeit nicht beseitigt oder ab-
stellt,

19. § 41 Abs. 1 den Fischwechsel durch geeignete Fischwege
nicht gewährleistet, ohne gemäß § 41 Abs. 3 entlastet zu
sein,

20. § 41 Abs. 4 in Fischwegen oder entgegen § 40 Abs. 5 Satz 1
in der Verbotszone fischt,

21. § 43 an, auf oder in Gewässern Fischereigeräte, ohne zum
Fischfang berechtigt zu sein, gebrauchsfertig mitführt,

22. § 44 Fischsterben nicht anzeigt,
23. § 49 Abs. 3 und 4 die Durchführung der Tätigkeit der Fi-

schereiaufseher behindert.
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer den Vorschriften einer
aufgrund des § 9 Abs. 2, § 22 Abs. 4, § 32 Abs. 1, § 37 Abs. 3,
§ 42 Abs. 1 und § 45 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhan-
delt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5 000 EUR geahndet werden.1

(4) Fischereigeräte und Fangmittel, die zur Vorbereitung oder
Begehung von Ordnungswidrigkeiten gemäß Absatz 1 benutzt
worden sind, oder Fische, die durch eine solche Ordnungswidrig-
keit erlangt worden sind, können eingezogen werden. § 23 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. August 1990
(BGBl. 1 S. 1853) findet Anwendung.
(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Fischereibehörde.

9. Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 51
Außer-Kraft-Treten von Gesetzen und Rechtsvorschriften

(1) Das Sächsische Gesetz über die Ausübung der Fischerei in
fließenden Gewässern vom 15. Oktober 1868 (GVBl. S. 1247)
wird aufgehoben.
(2) Folgende Rechtsvorschriften treten außer Kraft:
1. Verordnung zur Ausführung des Gesetzes vom 15. Oktober

1868, die Ausübung der Fischerei in fließenden Gewässern
betreffend vom 16. Oktober 1868 (GVBl. S. 1252),

2. Verordnung zur Förderung des Angelsportes vom 14. Okto-
ber 1954 (GBl. Nr. 90 S. 848),

3. Erste Durchführungsbestimmung zur Verordnung zur Förde-
rung des Angelsportes vom 20. Dezember 1955 (GBl. I
Nr. 113 S. 1007),

4. Gesetz über die Binnen- und Küstenfischerei – Fischereige-
setz – vom 2. Dezember 1959 (GBl. I Nr. 67 S. 864),

5. Erste Durchführungsbestimmung zum Fischereigesetz vom
7. Dezember 1959 (GBl. I Nr. 67 S. 866),

6. Anordnung über die Lieferung und Abnahme von Satzfi-
schen, Fischeiern und Laichfischen vom 16. April 1966
(GBl. II Nr. 48 S. 298),
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7. Anordnung über die staatliche Anerkennung von Spezialbe-
trieben und Karpfenteichwirtschaften der Binnenfischerei
mit vorbildlicher Satzkarpfenproduktion vom 8. Okto-
ber 1969 (GBl. II Nr. 86 S. 532),

8. Anordnung über die fischwirtschaftliche Nutzung der Bin-
nengewässer, die Ausübung des Fischfangs und des Angel-
sportes im Bereich der Binnenfischerei der DDR – Binnenfi-
schereiordnung – vom 16. Juni 1981 (GBl. I Nr. 23 S. 290),

9. Anordnung über die Zahlung von Entgelten für Boots-
und Angelstege, Bootshäuser, Bootsliegeplätze und ähnliche
Anlagen sowie von Gebühren für die Genehmigung zur ge-
werbsmäßigen Entnahme von Zooplankton vom
19. April 1983 (GBl. I Nr. 12 S. 142).

§ 52
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.
(2) § 29 tritt am 1. Mai 1993 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu ver-
künden.

Dresden, den 1. Februar 1993

Der Landtagspräsident
Erich Iltgen

Der Ministerpräsident
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf

Der Staatsminister für Landwirtschaft,
Ernährung und Forsten
Dr. Rolf Jähnichen
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Gesetz zur Modernisierung der Sächsischen Verwaltung und zur
Vereinfachung von Verwaltungsgesetzen (Sächsisches Verwal-
tungsmodernisierungsgesetz – SächsVwModG) Vom 5. Mai 2004
(SächsGVBl. S. 148)
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